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1. Anlass und Planungsziele
1.1 Planerfordernis

Die Gemeinde Offenau hat eine hohe Nachfrage nach Wohnraum. Die Eigentümer des
Flurstücks 3832/4 in der Austraße möchte das Grundstück zukünftig mit einem Wohn-
haus bebauen. Die Gemeinde Offenau unterstützt die angestrebte Nachverdichtung im
Innenbereich als Maßnahme der Innenentwicklung.

1.2 Ziele und Zwecke der Planung

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von Wohnraum im Innenbereich.

2. Verfahren
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Die hierbei zu beachtenden Zulässigkeitsmerk-
male werden erfüllt:

 Die überbaubare Grundstücksfläche bleibt mit 462 m² deutlichunter dem gesetzli-
chen Schwellenwert von 20.000 m².

 Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben
nach dem UVPG begründet.

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und
des Schutzzwecks von Natura 2000-Gebieten.

Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und
der Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unter-
richtung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange und der Erörterung ab-
gesehen werden. Von den genannten Verfahrenserleichterungen wird Gebrauch
gemacht.

3. Plangebiet
3.1 Lage und Abgrenzung

Das Plangebiet befindet sich rund 500 m südlich des Ortskerns.

Maßgebend ist der Geltungsbereich, wie er in der Planzeichnung des Bebauungsplanes
gem. § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzt ist. Umfasst ist das Flurstück 3832/4.

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 0,12 ha.
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Abb. 1: Auszug aus OpenStreetMap (Quelle: https://www.openstreetmap.de/, 12.05.2023)

3.2 Bestandssituation

Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Abb. 2: Foto Bestandssituation (Eigene Aufnahme)

Plangebiet
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Das Plangebiet ist ein größeres, von Bebauung und weiteren Gärten umgebenes Garten-
grundstück. Es besteht weitgehend aus einer regelmäßig gemähten, rasenartigen Grün-
fläche.

Im Zentrum der Grünfläche steht ein großer Nadelbaum mit abgebrochener Spitze. Öst-
lich davon wurden zwei Bäume gefällt, die Wurzelstöcke sind noch vorhanden. Des Wei-
teren finden sich noch einige einzelnstehende, junge Gehölze (u.a. Walnuss) sowie zwei
kleine Gebüsche.

Das Plangebiet ist von Wohnbebauungen der Austraße (östlich vom Plangebiet), der Mö-
rikestraße (nördlich), der Finkenstraße (westlich) und der Kornstraße (südlich) umgeben.

Altlastensituation

Im Plangebiet sind keine Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen im Sinne des Bun-
desbodenschutzgesetzes bekannt.

3.3 Seitheriges Planungs- und Baurecht

Für das Plangebiet besteht bisher der Bebauungsplan „Offenau Süd“. Dieser setzt im Be-
reich des Plangebiets ein allgemeines Wohngebiet ohne Baugrenzen fest. Das Areal be-
findet sich planungsrechtlich im Innenbereich.

4. Übergeordnete Planungen
4.1 Vorgaben der Raumordnung

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten:

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020

In der Raumnutzungskarte ist das Plangebiet nachrichtlich als „Siedlungsfläche Wohnen
und Mischgebiet“ dargestellt. Offenau ist zudem als Siedlungsbereich mit verstärkter
Siedlungsentwicklung gekennzeichnet und wird der Randzone um den Verdichtungs-
raum Heilbronn zugeordnet.

Gemäß Plansatz 1.5.1.1 (Ziel) sind die verfügbaren Flächenpotenziale im Siedlungsbe-
stand, wie z.B. Brach- und Konversionsflächen, vorrangig vor anderen Flächenpotenzialen
zu nutzen.

Gemäß Plansatz 2.4.1 (Ziel) ist Offenau als Vorranggebiet, in dem sich zur Erhaltung der
längerfristigen Tragfähigkeit der regionalen Siedlungsstruktur die Siedlungstätigkeit
über die Eigenentwicklung hinaus verstärkt vollziehen soll, festgelegt.

Gemäß Plansatz 2.1.2 (Grundsatz) soll die Randzone um den Verdichtungsraum Heil-
bronn ihre besonderen Chancen bezüglich Bevölkerung und Arbeiten weiterhin wahr-
nehmen und zugleich Entlastungsfunktionen für den Verdichtungsraum übernehmen.
Dabei ist auf eine nachhaltige Entwicklung zu achten.

Weitere zu beachtende raumordnerische Ziele und Grundsätze sind in der Raumnut-
zungskarte nicht festgesetzt.
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Abb. 3: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken (Quelle: Regi-
onalverband Heilbronn-Franken)

4.2 Flächennutzungsplan

Das Plangebiet ist in der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Bad Friedrichshall und der Gemeinden Oedheim und
Offenau als Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan folgt daher dem Entwick-
lungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.

Abb. 4: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan 2006
(Quelle: vVG Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau)

Plangebiet

Plangebiet
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4.3 Schutzgebiete

Im Plangebiet selbst sowie in der näheren Umgebung werden keine Schutzgebietsaus-
weisungen nach dem Naturschutzrecht berührt.

Von der Planung werden die folgenden Schutzgebietsausweisungen nach dem Natur-
schutz- oder Wasserrecht berührt:

Überschwemmungsgebiete – HQ extrem

Das Plangebiet befindet sich rund 450 m östlich des Neckars. Entlang des Neckars ist
eine Hochwasserschutzeinrichtung errichtet. Das Plangebiet selbst befindet sich zu über-
wiegenden Teil innerhalb der Überschwemmungsfläche HQextrem.

Abb. 5: Überschwemmungsgebiet HQextrem (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW)

Der westliche Teil des Plangebiets, welcher das komplette Baufeld umfasst, befindet sich
im Überschwemmungsbereich HQextrem (Extremhochwasserereignissen, die statistisch ge-
sehen alle 1000 Jahre auftreten). In diesem Zusammenhang wird hinsichtlich der Errich-
tung baulicher Anlagen auf § 78b Abs. 1 WHG verwiesen.

Die Überflutungstiefe liegt im Bereich der westlichen Plangebietsgrenze entsprechend
der Hochwasserrisikomanagement-Abfrage der LUBW bei ca. 0,8 m. Aufgrund der Topo-
graphie sinkt die Überflutungstiefe in Richtung Osten zunächst auf ca. 0,25 - 0,5 m und
anschließend auf ca. 0 – 0,25 m ab.
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5. Plankonzept
5.1 Vorhabensbeschreibung

Die Eigentümer des Flurstücks 3832/4 in der Austraße möchte das Grundstück zukünftig
mit einem Wohnhaus bebauen. Eine konkrete Vorhabenplanung liegt noch nicht vor. Im
Bebauungsplan werden die Festsetzungen so gewählt, dass sich eine zukünftige Bebau-
ung in die Umgebung verträglich einfügt und in das Ortsbild integriert.

5.2 Erschließung und Technische Infrastruktur

Die verkehrliche Erschließung des Grundstücks erfolgt über eine Anbindung an die
Austraße. Über Die Austraße und Mörikestraße besteht eine direkte Anbindung an die
B 27.

Das Plangebiet wird über an die bestehenden Versorgungsleitungen in der Austraße an-
geschlossen. Die Entwässerung erfolgt ebenfalls über das bestehende Kanalnetz in der
Austraße.

Löschwasserbedarf

Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz soll über das zu erstellende Leitungsnetz
gedeckt werden, dies ist von der Gemeindeverwaltung zu prüfen. Die Straßen im Gebiet
sind für den Einsatz von Lösch- und Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr geeignet.

Erforderliche Abstellflächen für Feuerwehreinsatzfahrzeuge auf den Baugrundstücken
sowie eventuelle Rettungswege sind im baurechtlichen Verfahren nachzuweisen.

Erdmassenausgleich / -management

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans selbst werden in der Folge keine öffentlichen
Erschließungsmaßnahen ausgelöst. Ein Bodenaushub steht daher erst mit einer zukünfti-
gen Bebauung im Zusammenhang.

5.3 Plandaten

Die Flächen innerhalb des Plangebietes verteilen sich wie folgt:

Flächenbilanz

Gesamtfläche des Plangebietes 0,12 ha

Nettobauland 1.157 m² 100,0 %
davon: Wohngebiet 1.157 m² 100,0 %
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6. Planinhalte
Mit dem Bebauungsplan werden planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB so-
wie örtliche Bauvorschriften nach § 74 LBO getroffen. Im Folgenden werden die wesent-
lichen Planinhalte begründet:

6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der angestrebten Wohnbebauung sowie der umgebenden Wohnbebau-
ung wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Maß der baulichen Nutzung

Gemäß der Ausweisung als Mischgebiet erfolgt die Festsetzung einer Grundflächenzahl
von 0,4. Zudem wird entsprechend der Umgebungsbebauung maximal zwei Vollge-
schosse festgesetzt.

Die Festlegung von Höhenlage und Höhe der Gebäude soll eine räumlich verträgliche
Ausbildung des öffentlichen Raums sowie eine ortsgerechte Einbindung der Baukörper
in die Umgebungsbebauung sicherstellen. Die Höhenlage des Gebäudes wird daher
durch eine Erdgeschossfußbodenhöhe, von der Abweichungen von 0,5 m zulässig sind,
festgesetzt.

Die maximale Gebäudehöhe entspricht einer zweigeschossigen Bebauung. Durch die Re-
gelung zur Gebäudehöhe wird eine bauliche Integration in die Umgebung sichergestellt
und eine überdimensionierte Bebauung verhindert.

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und
Stellung der baulichen Anlagen

Es erfolgt in Anlehnung an die Umgebungsbebauung die Festsetzung einer Einzel- und
Doppelhausbebauung (offene Bauweise).

Die überbaubaren Grundstücksflächen bestimmen sich durch Baugrenzen, die sich an der
konkreten Planung orientieren und gleichzeitig noch ausreichend Spielraum für die künf-
tige Bebauung ermöglichen.

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs auf den Privatgrundstücken trägt zur Mini-
mierung möglicher Konflikte mit parkenden Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum
bei. Deshalb werden für Garagen und überdachte Stellplätze sowie Tiefgaragen zusätzli-
che Flächen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt.

Da die Baufelder großzügig dimensioniert wurden, sind weitere Nebenanlagen auf den
nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur bis max. 40 m³ umbauten Raum zulässig.
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Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen zur Berücksichtigung der Belange des Um-
weltschutzes und des Orts- und Landschaftsbilds in den Bebauungsplan aufgenommen:

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Terrassen, Stellplätze, Hauszugänge,
Garagenvorplätze und Fußwege zur Minimierung des Versiegelungsgrades

 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassadenverklei-
dungen

 Verwendung insektenschonender Beleuchtung zum Schutz nachtaktiver Insekten

 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas

Pflanzgebote und Pflanzbindungen

Die vorgesehenen Pflanzgebote auf den privaten Grundstücksflächen dienen der Gliede-
rung und Durchgrünung des Plangebiets sowie der direkten Umgebung und erfüllen ins-
besondere mit Blick auf die höhere bauliche Dichte in der näheren Umgebung zusätzlich
ökologische Zwecke.

Um eine Durchgrünung des Gebietes zu gewährleisten, sind die nicht baulich genutzten
Freiflächen gärtnerisch anzulegen und mit einheimischen Gehölzen und Sträuchern zu
bepflanzen. Kies-, Schotter- und ähnliche Materialschüttungen, ggf. in Kombination mit
darunterliegenden wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien, sind hierfür unzu-
lässig.

6.2 Örtliche Bauvorschriften

Ergänzend zu den planungsrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplan werden örtli-
che Bauvorschriften gemäß § 74 LBO erlassen.

Diese werden unter „II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN“ im textlichen Teil aufgeführt.

Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Abgeleitet aus der geplanten Bebauung sowie zur Gewährleistung einer flexiblen Bebau-
ung der Grundstücke werden im Plangebiet für Hauptgebäude geneigte Dächer mit einer
Dachneigung von 15° bis 45° für für zulässig erklärt. Für Garagen und Nebenanlagen sind
zusätzlich Flach- und flachgeneigte Dächer bis maximal 15° zulässig. Garagen, Carports
und Nebenanlagen sind extensiv zu begrünen.  Neben einer angemessenen baulichen
Integration ergeben sich damit ausreichend Spielräume für die individuelle Gestaltung.

Zur Gewährleistung einer ortsbildgerechten Gestaltung unter besonderer Berücksichti-
gung der Ortsrandlage sind grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialen und
Farben zur Dachdeckung mit Ausnahme von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen
unzulässig.

Werbeanlagen

Zur Vermeidung einer optischen Verunstaltung des Straßenbildes entlang der zentralen
Ortsdurchfahrtsstraße sind sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbung mit
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Lauf,- Wechsel- und Blinklicht unzulässig. Ansonsten sind Werbeanlagen nur an der Stelle
der Leistung zulässig.

Verwendung von Außenantennen

Zur Wahrung einer hohen Gestaltungsqualität ist pro Gebäude nur eine Außenantenne
oder Satellitenempfangsanlage zulässig.

Niederspannungsfreileitungen

Zur Vermeidung von Verkehrsbeeinträchtigungen und zur Wahrung einer hohen Gestal-
tungsqualität in zentraler Ortslage sind Niederspannungsfreileitungen im Plangebiet un-
zulässig.

Stellplatzverpflichtungen für Wohnungen

Um dem hohen örtlichen Motorisierungsgrad ausreichend Rechnung zu tragen und Kon-
flikte durch Parksuchverkehr im Planungsumfeld zu vermeiden, wird von der Möglichkeit
nach LBO, eine höhere Stellplatzverpflichtung festzusetzen, Gebrauch gemacht. Der Stell-
platzschlüssel wird daher auf 2,0 Stellplätze pro Wohneinheit über 55 m² sowie 1,0 Stell-
plätze pro Wohneinheit bis 55 m² festgesetzt.

Gemäß den aktuellen städtebaulichen und verkehrstechnischen Anforderungen sowie im
Bestreben, nachhaltige Mobilität zu fördern, sind 2 Fahrradstellplätze pro Wohneinheit
herzustellen.

6.3 Nachrichtliche Übernahmen

Es wurden zu folgenden Themen Hinweise in den Bebauungsplan übernommen:

 Bodenfunde
 Altlasten
 Bodenschutz
 Grundwasserfreilegung
 Baugrunduntersuchung
 Baufeldräumung und Gehölzrodung
 Regenwasserzisternen
 Hochwasserangepasste Bauweise
 Starkregenereignisse
 Einfriedungen
 Bergbau

7. Auswirkungen der Planung
7.1 Umwelt, Natur und Landschaft

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB vor der planerischen
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Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine Ausgleichsverpflichtung besteht daher im be-
schleunigten Verfahren nicht.

Hiervon unberührt bleibt jedoch die gesetzliche Verpflichtung insbesondere die Belange
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. §
1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB i.V.m. § 1a BauGB) bei dem planerischen Interessensausgleich zu
berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der im Bebauungsplan vorgesehenen
Festsetzungen lässt sich Folgendes festhalten:

Mensch und Gesundheit:

Das Plangebiet liegt angrenzend zur Austraße und ist komplett von Wohnbebauung um-
geben. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten.

Tiere und Pflanzen:

Durch eine Bebauung des Plangebiets mit einem Wohnhaus wird der Bereich großflächig
versiegelt. Der Lebensraum für Pflanzen und Tiere geht durch die Bebauung zunächst
vollständig verlogen. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden gärtnerisch
angelegt, sodass in geringem Umfang wieder Lebensräume für Pflanzen und Tiere ge-
schaffen werden. Zusätzlich ist zum Schutz nachtaktiver Insekten die Wegebeleuchtung
im Gebiet mit insektenschonender Beleuchtung auszustatten.

Boden und Wasser:

Durch die Überplanung wird im Gebiet der Versiegelungsgrad zunehmen. Dies hat Aus-
wirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Bodens, die in den versiegelten Bereichen
gänzlich zerstört wird. Die nicht überbaubaren Flächen werden gärtnerisch angelegt. Um
dem Schutzgut dennoch angemessen Rechnung zu tragen, wird für Terrassen, Stellplätze,
Hauszugänge, Garagenvorplätze und Fußwege zur Minimierung des Versiegelungsgra-
des die Verwendung von wasserdurchlässigen vorgeschrieben. Zusätzlich werden, um
den Eintrag von Schwermetallen in das Grundwasser zu vermeiden, unbeschichtete me-
tallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen ausgeschlossen.

Luft und Klima:

Durch eine Bebauung des Plangebiets mit einem Wohnhaus wird der Bereich großflächig
versiegelt. Aufgrund der Lage des Plangebiets im Ortskern mit der umgebenden Wohn-
bebauung sind Leitbahnen für Frisch- und Kaltluft durch die Planung nicht betroffen.

Um dem Schutzgut dennoch Rechnung zu tragen und die negativen Auswirkungen auf
das Kleinklima zu vermindern, sind Steingärten und -schüttungen im Plangebiet unzu-
lässig. Zudem ist die Nutzung von Solarkollektoren/Photovoltaikanlagen sowie die Um-
setzung einer Dachbegrünung zulässig. Die Herstellung von Photovoltaikanlagen ist
entsprechend der Vorhabenplanung auch vorgesehen.

Landschaftsbild:

Durch den Bebauungsplan wird im Innenbereich der Gemeinde Offenau im Sinne der
Nachverdichtung eine bislang überwiegend unbebaute Freifläche einer Wohnnutzung
zugeführt. Die Lage des Plangebiets, umgeben von bestehender Wohnbebauung, unter-
streicht den Charakter der Nachverdichtung. Dennoch wird sich die bestehende Situation
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verändern. Eine Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen wird aufgrund der bestehenden
Bebauung jedoch nicht erkannt. Durch die Festsetzungen zu Gebäudehöhen und zur Ge-
staltung der Bebauung entsteht eine für das örtliche Erscheinungsbild verträgliche Be-
bauung.

Insgesamt wird durch das Vorhaben die Innenentwicklung vorangetrieben und somit
Druck vom Außenbereich genommen. Es wird auf den Eingriff in landschaftlich wertvolle
Flächen am Siedlungsrand und somit auf ein Baugebiet auf der „grünen Wiese“ verzich-
tet.

Aufgrund dessen sowie den zusätzlich getroffenen, ökologisch wirksamen Maßnahmen
wird davon ausgegangen, dass eine ausreichende Berücksichtigung der Umweltbelange
und der wesentlichen umweltbezogenen Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB er-
folgt. Die ermittelten, mit der Planung verbundenen Eingriffe gelten im Verfahren nach
§ 13b BauGB gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB
vor der Entscheidung erfolgt oder zulässig.

7.2 Artenschutzrechtliche Zugriffsverbote

Zur Prüfung der Vollzugsfähigkeit der Planung wurde eine spezielle artenschutzrechtliche
Prüfung durchgeführt. Dabei wurde unter Einbeziehung der in Baden-Württemberg ak-
tuell vorkommenden Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der
in Baden-Württemberg brütenden europäischen Vogelarten geprüft, ob die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG tangiert sein könnten.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Europäische Vogelarten

 Die Nistkästen sind vor der Fällung der Bäume abzuhängen und an anderer geeig-
neter Stelle in der Umgebung des Plangebiets aufzuhängen. Wenn Gehölze und
sonstige Vegetation bis zum 28. Februar, also außerhalb der Brutzeit, abgeräumt
werden sowie in der Folge durch eine regelmäßige, Mahd Bodenbruten im Geltungs-
bereich verhindert werden, ist ausreichend sichergestellt, dass der Verbotstatbe-
stand Nr. 1 (Tötung oder Verletzung) nicht ausgelöst wird.

 Es geht ein kleines Gebiet mit wenigen Brutmöglichkeiten und mit einer geringen
Qualität für die Nahrungssuche verloren. Die Störung dadurch ist sicher nicht erheb-
lich. Auch der Verbotstatbestand Nr. 2 wird nicht ausgelöst.

 Es gehen, wenn auch nur wenige, Brutmöglichkeiten vor allem für freibrütende Arten
verloren. Der Verbotstatbestand Nr. 3 wird aber nicht ausgelöst, da die ökologische
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang durch
die vorhandenen Bäume und Sträucher in den angrenzenden Gartengrundstücken
sowie der näheren Umgebung weiter ausreichend gesichert ist. Die Nistkästen wer-
den umgehängt und damit auch das Brutplatzpotential für Höhlenbrüter erhalten.

Fledermäuse

 Die Checkliste zur Abschichtung im Anhang zeigt, dass einige Fledermausarten im
Raum um Offenau in der Vergangenheit nachgewiesen wurden und grundsätzlich
hier vorkommen können. Bezüglich des von allen Seiten von Bebauung umgebenen,
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kleinen Plangebietes lässt sich das Artenspektrum auf Arten wie das Große Mausohr
(Myotis myotis), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) und die Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) einschränken.  Für alle drei Fledermausarten ist es sehr
wahrscheinlich, dass sie in Offenau Quartiere haben. Da es im Plangebiet aufgrund
fehlender Höhlenstrukturen und Gebäude weder Quartiermöglichkeiten gibt, noch
sich die kleine Fläche besonders als Jagdgebiet eignet, kann für die Fledermäuse das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des §44 BNatSchG
ausgeschlossen werden.

Zauneidechse

 Lebensraum nicht geeignet. Lediglich in den Randbereichen und um die Gebüsche
gibt es kleinräumig Strukturen, an denen – befänden sie sich in einem geeigneten
Gesamtlebensraum – Zauneidechsen nicht auszuschließen wären. Durch die isolierte
Lage zwischen bebauten Grundstücken und Straßen war ein Vorkommen von Zau-
neidechsen nicht zu erwarten. Hinzu kommt, dass bei diversen anderen Untersu-
chungen in der Ortslage (z.B. Rossmann, Offenau Süd) trotz deutlich besser
geeigneter Habitate keine Zauneidechsen festgestellt werden konnten. Vorsorglich
wurde im Gebiet, nachdem die erste Bestandserfassung im Februar und damit au-
ßerhalb der Aktivitätsphasen der Zauneidechsen durchgeführt wurde, am 22.04.2023
(Sonnig, 18°C) bei idealen Bedingungen eine weitere Begehung vorgenommen und
die gesamte Fläche intensiv auf Zauneidechsen abgesucht. Es gab keinerlei Hinweise.
Ein Vorkommen von Zauneidechsen und damit eine mögliche artenschutzrechtliche
Betroffenheit sind nicht zu erwarten.

Durch die folgende Vermeidungsmaßnahme kann der Eintritt von artenschutzrechtlichen
Verbotstatbeständen vermieden werden:

 Baufeldräumung im Winterhalbjahr

Details zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung können dem Fachbeitrag entnom-
men werden.

7.3 Klimaschutz und Klimaanpassung

Dem Klimaschutz und der Klimaanpassung kommt in der bauleitplanerischen Abwä-
gungsentscheidung kein Vorrang vor anderen Belangen zu. Das Gewicht des Klimaschut-
zes bestimmt sich aufgrund der konkreten Planungssituation. Die weiteren
städtebaulichen Belange wie die Raumbildung und Ortsrandgestaltung sowie die Wirt-
schaftlichkeit des Planvorhabens sind gleichrangig zum Klimaschutz.

Folgende Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz wurden im Rahmen
der Planung berücksichtigt:

 Zur Vermeidung einer zu hohen Versiegelung wird innerhalb des Plangebiets die
Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen für Terrassen, Stellplätze, Hauszu-
gänge, Garagenvorplätze und Fußwege vorgeschrieben. Damit soll die Nieder-
schlagsversickerung im Plangebiet erhöht und das lokale Kleinklima gestärkt
werden.

 Durch den Ausschluss von Steingärten und -schüttungen sollen negative Auswirkun-
gen auf das Mikroklima verhindert werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die
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geplante Bebauung und die erhöhte bauliche Dichte in der näheren Umgebung von
hoher Bedeutung.

 Die nicht überbaubaren Flächen sollen gärtnerisch angelegt werden, um zusätzlich
wirksame Effekte auf das Kleinklima im Planungsumfeld zu bewirken.

 Extensive Dachbegründung für Garagen, Carports und Nebenanlagen mit Flachdä-
chern.

Die Planung berücksichtigt mit diesem Maßnahmenbündel in ausreichendem Maße Be-
lange des Klimaschutzes. Durch die getroffenen Festsetzungen wird eine klimagerechte
Entwicklung gefördert und sichergestellt.

7.4 Hochwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich zu überwiegenden Teil innerhalb der Überschwemmungs-
fläche HQextrem.

Entsprechend der Hochwasserrisikomanagement-Abfrage der LUBW liegt die Wasser-
spiegellage (WSP) im Plangebiet bei ca. 149,6 m ü. NN. Aufgrund der geplanten Erdge-
schossfußbodenhöhe (150,60 m ü. NHN) über der Wasserspiegellage wird auch unter
Berücksichtigung der Abweichungsmöglichkeit von 0,5 m das Erdgeschoss bei Extrem-
hochwasserereignissen nicht betroffen sein. Das Untergeschoss wird im Falle von Ext-
remhochwasserereignissen betroffen sein.

Zur Vermeidung von Sachschäden müssen die Tiefgaragen geeignete und angemessene
bauliche und/ oder technische Maßnahmen aufweisen. Geeignete und angemessene
Maßnahmen zu verlangen, bzw. zu realisieren, ist Aufgabe der Genehmigungsbehörde
bzw. des Bauherrn.

Eine hochwasserangepasste Bauweise wird empfohlen. Es wird unter anderem auf fol-
gende Publikationen hingewiesen:

 DWA-Regelwerk Merkblatt DWA-M 553 Hochwasserangepasstes Planen und Bauen
(November 2016)

 „Bauen bei Hochwasserrisiken und in Überschwemmungsgebieten“, herausgegeben
vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (Mai
2015)

 „Hochwasserschutzfibel- Objektschutz und bauliche Vorsorge“, herausgegeben vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
(März 2015)

 „Hochwasser-Risiko-bewusst planen und bauen, herausgegeben von WBW Fortbil-
dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH (Februar 2015)

7.5 Starkregenereignissen

Gemäß der Starkregengefahrenkarte der Gemeinde Offenau aus dem Jahr 2021, bilden
sich im westlichen im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans bei seltenen
und außergewöhnlichen Abflussereignissen kleinere Bereiche mit Überschwemmungs-
tiefen von 0,05 – 0,1 m. Bei extremen Abflussereignissen bilden sich im westlichen Teil
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des Plangebiets Überflutungsflächen mit Überschwemmungstiefen von 0,05 – 0,1 m so-
wie 0,1 – 0,5 m.

Insgesamt kommt die Starkregenrisikoanalyse zu dem Ergebnis, dass für das Plangebiet
keine erheblichen Beeinträchtigungen durch extreme Starkregenereignisse zu erwarten
sind. Aufgrund der Lage, der Ausbildung und der Wassertiefen der Überflutungsflächen
kann gemäß der Starkregengefahrenkarte nur ein sehr geringes Gefahrenpotential für
das Plangebiet erkannt werden.

Aufgrund der geplanten Erdgeschossfußbodenhöhe (150,60 m ü. NHN) ist das Erdge-
schoss bei Starkregenereignissen geschützt. Durch die empfohlene hochwasserange-
passte Bauweise können bauliche Anlagen ebenfalls gegen Starkregenereignisse
geschützt werden.

7.6 Immissionen

Die Planung selbst führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen auf die Umgebungs-
nutzung.

Das Plangebiet ist komplett von Wohnbebauung umgeben. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen auf die geplante Nutzung sind daher nicht zu erwarten.

7.7 Verkehr

Die verkehrliche Situation wird sich durch die Planung – ein Wohngebäude mit geschätz-
ten max. 6 WE – nicht erheblich verändern.

8. Angaben zur Planverwirklichung
8.1 Zeitplan

Das Bebauungsplanverfahren soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

8.2 Bodenordnung

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.

8.3 Kosten und Finanzierung

Erschließungskosten fallen für die Gemeinde nicht an. Die Planungskosten trägt der Be-
günstigte.
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